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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage 

 

- des § 5 Abs. 1 und des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) sowie 

- des § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 3 und § 3 Abs. 1 S. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)  

 

wird durch die Stadtvertretung Neubrandenburg nachfolgender Beschluss gefasst: 

 

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes, begrenzt durch 

 

im Norden: die nördlichen Grenzen der Flurstücke 298/19 und 297/7 und 297/3 

im Osten: die östlichen Grenzen der Flurstücke 297/3, 297/7, und 297/6 und 297/5, 

im Süden:  die südlichen Grenzen der Flurstücke 298/5, 298/6, 298/7, 304/2, 305/5 (entspricht 

 einem Abstand von ca. 2,5 m von der nördlichen Straßenbordlinie der Brinkstraße) sowie 

im Westen: den östlichen Bord der Grünen Straße, die westliche Grenze des Flurstücks 305/4 Straße),  

den östlichen Rand des nördlich die Grüne Straße fortführenden Weges bis zum 

Schnittpunkt mit der westlichen Grenze des Flurstückes 298/19 

 (alle Flurstücke Gemarkung Neubrandenburg, Flur 13) 

 

wird beschlossen.  

 

Die dazugehörige Begründung (Anlage 1) wird in der vorliegenden Fassung gebilligt. 

 

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die dazugehörige Begründung und die vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB für die Dauer eines Monats 

öffentlich auszulegen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

 

keine 

 

 

Veranlassung: 

 

Zur effektiveren Auslastung der Grundstücke an der Tollense hat der Investor einen Antrag auf 

geringfügige Veränderung der Baufelder gestellt. Neben einer Verkleinerung der geplanten 

Spielplatzfläche soll der Abstand der privaten Grundstücksflächen zur Tollense von mindestens 10 m  

auf 8 m verringert werden. Das Ansinnen entspricht einer Vereinbarung zwischen dem Eigenbetrieb 

Immobilienmanagement und dem Investor auf der Grundlage des Notarvertrages. 

Die Änderung erfolgt als vereinfachte Änderung nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB). 

Gemäß Verfahrensablauf der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die öffentliche Auslegung  

des Entwurfs des Bebauungsplanes vorzunehmen. 

 

 

Hinweis: 

 

Den dazugehörigen Plan erhalten je 1-x die Fraktionen und 2-x das Büro der Stadtvertretung zur 

Einsichtnahme.



3 
 

 

 
Übersichtsplan 1 

 

 
 

 

 

 

 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
Bebauungsplan Nr. 116 

£Brinkstraúe/Tollense¯,  
1. vereinfachte Änderung 

 
 

116 



4 
 

 

 
Übersichtsplan 2 

 
 


